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Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

(§ 9 Abs. 1 Nrn. 20, 25 und Abs. 6, § 40 Abs. 1 Nr. 14  BauGB)

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Sonstige Planzeichen

Darstellungen ohne Normcharakter

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

EH

Sonstige Sondergebiete
Zweckbestimmung: Großflächiger Einzelhandel
(§ 11 BauNVO)

Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

Private Grünflächen

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft mit
Maßnahmennummer, z.B. M01

Umgrenzung von Flächen für die ein Kampfmittelverdacht besteht
(s. Hinweis)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
(§9 Abs. 7 BauGB)

Vorhandene Flurstücke mit Flurstücksnummer

Vorhandene Gebäude mit Hausnummer

Fuß- / Radweg

Flurgrenze

Erläuterungen der Nutzungsschablone:

Anbauverbotszone / Anbaubeschränkungszone
gem. § 9 Bundesfernstraßengesetz (FStrG)

nach der VO über die Ausarbeitung der Bauleitpläne sowie die Darstellung des Planinhaltes
(Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBL I Nr. 3 vom 22.01.1991). Die Planzeichnung
wurde ausgearbeitet auf der Grundlage der BauNVO in der Fassung vom 03.07.2023 (BGBl. I Nr. 176
vom 06.07.2023).

SO

GRZ 0,8 Grundflächenzahl (z.B. 0,8)

IV
Höchste Gebäudehöhe in Metern über Höhenbezugspunkt (z.B.20 m)
Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß (z.B. 4)

OK 25 m

GFZ 2,4 Geschossflächenzahl (z.B. 2,4)
BMZ 10,0 Baumassenzahl (z.B. 10,0)

a Bauweise

M01
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Präambel

Lage im Stadtgebiet

Aufgrund des  § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie des § 58 des
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes, jeweils in der zuletzt gültigen Fassung, hat der
Rat der Stadt Salzgitter diesen Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung und den
nebenstehenden textlichen Festsetzungen, als Satzung beschlossen.

Salzgitter, am ..................                                                                    ..............................
- Oberbürgermeister -

Zeichnerische Festsetzungen
Öffentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Salzgitter
hat in seiner Sitzung am .................... dem Entwurf
des Bebauungsplans und seiner Begründung
zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß
§ 3 Abs. 2  BauGB beschlossen.
Ort und Dauer der Auslegung wurden am
.................... durch das Amtsblatt für die Stadt
Salzgitter Nr.... ortsüblich bekannt gemacht (§ 3
Abs. 2 Satz 2 BauGB).
Der Entwurf des Bebauungsplans und der
Begründung haben vom .................... bis
.................... öffentlich ausgelegen.

Salzgitter, am  ....................

Im Auftrag

.........................

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
Maßstab: 1 : 1000
Quelle: Auszug aus "Katasterkarten-online
OpenData" des Landesamtes für Geoinformation
und Landesvermessung
© Jahr 2025
Die Planunterlage (AZ: .........................) entspricht
dem Inhalt des   Liegenschaftskatasters und weist
die städtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen
sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach
(Stand vom .........................). Sie ist hinsichtlich
der Darstellung der Grenzen und der baulichen
Anlagen geometrisch einwandfrei.
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen
in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich (Stand
vom .........................).

Salzgitter, am  ...........................

LGLN - Regionaldirektion
Braunschweig-Wolfsburg
Katasteramt Salzgitter
.....................................
(Amtliche Vermessungsstelle)

.....................................
(Unterschrift)

Satzungsbeschluss

Der Rat der Stadt Salzgitter hat den Bebauungs-
plan nach Prüfung der vorgebrachten Anregungen
(§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB) sowie die Begründung
in seiner Sitzung am ............................ gemäß
§ 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

Salzgitter, am  ....................

Im Auftrag

.........................

Inkrafttreten

Der Beschluss des Bebauungsplans durch den
Rat der Stadt Salzgitter ist gemäß § 10 Abs. 3
BauGB am ........................ im Amtsblatt für die
Stadt Salzgitter Nr. ..... bekannt gemacht worden.
Der Bebauungsplan ist damit am .........................
rechtsverbindlich geworden.

Salzgitter, am  ....................

Im Auftrag

.........................

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des
Bebauungsplans ist die Verletzung von
Vorschriften  n i c h t   geltend gemacht worden
(§ 215 Abs.1 Nr. 1 BauGB).

Salzgitter, am  ....................

Im Auftrag

.........................

Einleitung des Satzungsverfahrens

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Salzgitter
hat in seiner Sitzung am 9. Mai 2023 die
Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2
Abs. 1 Satz 2 BauGB am 17. Mai 2023
durch das Amtsblatt für die Stadt Salzgitter
Nr. 10  ortsüblich bekannt gemacht.

Salzgitter, am  ....................

Im Auftrag

.........................

Verfahrensvermerke Textliche FestsetzungenHinweise

Planzeichenerklärung

aufgestellt Dezernat III - Bau, Stadtplanung
und Stadtentwicklung

Salzgitter, am 21.01.2026

gez. Michael Tacke............................
- Stadtrat -

10 20 30 40 50 m0 M. 1:1000

ausgearbeitet von:

Dresden,
am 18.01.2026                  ..............................

Architekt Steffan Itzerott

Bebauungsplan
Entwurf

Stand: gem. § 3 Abs. 2 BauGB

Sal 26
für SZ-Salder

"Einrichtungshaus
südlich der Kanalstraße"
mit örtlicher Bauvorschrift

Anlage 2 zur Vorlage Nr.: 4368/18

§ 1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
(1) Festgesetzt wird ein Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Großflächiger

Einzelhandel“ (§ 11 Abs. 2 BauNVO).

(2) Im Sondergebiet sind folgende Arten von Nutzungen zulässig:
 als Hauptnutzung: großflächige Möbel- und Einrichtungshäuser einschließlich zugehöriger

Lagerflächen
 folgende der Hauptnutzung zugeordnete Nutzungen:

◦ Garagengebäude
 folgende der Hauptnutzung zugeordnete und ihr gegenüber in Grundfläche und Baumasse

untergeordnete weitere Nutzungen:
◦ Nebenanlagen
◦ Büro- und Verwaltungsnutzungen, Sozialräume
◦ Beherbergungsstätten für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebspersonal

 Serviceeinrichtungen für Kunden und Mitarbeiter wie z.B. Café, Restaurant, Kinderhort, soweit sie
von dem jeweiligen Betrieb aus zugänglich sind, in den Baukörper des Betriebes baulich integriert
sind und sich in Grundfläche und Baumasse dem Hauptbetrieb deutlich unterordnen.

(3) Die Einzelhandelsbetriebe dürfen insgesamt folgende Verkaufsflächenzahlen nicht überschreiten.
Gesamtverkaufsfläche: 0,57992
zentrenrelevante Sortimente insgesamt: 0,05713
davon
Hausrat, Haushaltswaren, Wohnaccessoires, Einrichtungszubehör (inkl. GPK): 0,04110
Kunst, Bilderrahmen: 0,00711
sonstige zentrenrelevante Sortimente (Bücher, Kleinelektro, Uhren, Babybedarf etc.): 0,00423
Aktionsflächen zentrenrelevante Sortimente: 0,00471
nicht zentrenrelevante Sortimente insgesamt: 0,52279
davon
Möbel, Kücheneinrichtung, Büromöbel, Matratzen, Bettwaren: 0,44204
Haus- / Heimtextilien, Gardinen und Zubehör, Raumausstattung, Bettwäsche   0,02977
Lampen / Leuchten, Beleuchtungskörper: 0,02074
Teppiche, Teppichböden, Bodenbeläge (inkl. sonst. Baumarktartikel): 0,00202
Sonnenschutz / Technik: 0,01642
Sonstige nicht-zentrenrelevante Sortimente (u. a. Kinderwagen, Autositze, Gartenbedarf): 0,00711
Aktionsflächen nicht-zentrenrelevante Sortimente: 0,00470
Die Verkaufsflächenzahl multipliziert mit der jeweiligen Baugrundstücksgröße ergibt die maximal
zulässige Verkaufsfläche. Bezugsgröße ist das Flurstück 46/116 mit einer Größe von 52.077 m².

(4) Die Einordnung der Sortimente erfolgt auf der Grundlage der Sortimentsliste der Stadt Salzgitter gem.
Einzelhandelsentwicklungskonzept (EEK) für die Stadt Salzgitter (Fortschreibung 2017 / 2018):
1. zentrenrelevante Sortimente:

davon nahversorgungsrelevant (= periodisch)
 Nahrungs- und Genussmittel inkl. Lebensmittelhandwerk und Feinkost, Tabakwaren, Getränke,

Reformwaren
 Drogerieartikel, Kosmetika, Parfümeriewaren (Gesundheits- und Körperpflegeartikel inkl.

Wasch- und Putzmittel)
 Apothekerwaren, pharmazeutische Artikel
 (Schnitt-)Blumen
 Zeitungen / Zeitschriften

davon rein zentrenrelevant (= aperiodisch)
 Medizinische, orthopädische Artikel, Sanitätswaren
 Bücher, Papier / Büroorganisation bzw. -bedarf / Schreibwaren inkl. Schulbedarf, Bastelartikel
 Spielwaren
 Bekleidung, Wäsche (inkl. Baby- und Kinderartikel ohne Kinderwagen, Kindersitze)
 Schuhe, Lederwaren
 Sportbekleidung, Sportschuhe, Sportartikel (ohne Sportgroßgeräte)
 Unterhaltungselektronik (TV, HiFi) und Kommunikationselektronik (nur Kleingeräte),

Elektrohaushaltswaren (nur Kleingeräte), Foto / Film / Video, Fotogeräte,
 Videokameras, optische Erzeugnisse und Zubehör, Ton/ Bildträger, Computer
 Hausrat, Haushaltswaren, Wohnaccessoires, Einrichtungszubehör (inkl. Glas / Porzellan /

Keramik)
 Kunst, Kunstgewerbe, Bilderrahmen, Antiquitäten
 Wolle, Kurzwaren, Strickwaren, Handarbeiten / Stoffe
 (Augen-)Optik, Hörgeräteakustik
 Uhren, Schmuck, Silberwaren
 Fahrräder und Fahrradzubehör, Angelartikel, Jagdartikel, Jagdbedarf
 Musikalien, Musikinstrumente, Briefmarken

2. nicht zentrenrelevante Sortimente:
(= aperiodisch)
 Tiere, Zoobedarf, Tierpflegemittel, Tiernahrung
 Elektrohaushaltswaren (nur Großgeräte) / „weiße Ware“
 Büromaschinen (gewerblicher Bedarf z. B. Kopierer, Bindegeräte, Aktenvernichter)
 Antennen, Satellitenanlagen
 Möbel, Kücheneinrichtung, Büromöbel
 Haus- und Heimtextilien, Gardinen und Zubehör, Raumausstattung, Bettwäsche
 Lampen / Leuchten, Beleuchtungskörper
 Matratzen, Bettwaren
 Teppiche, Teppichböden, Bodenbeläge
 Farben, Lacke, Tapeten, Malereibedarf
 Baustoffe, Installationsmaterial, Beschläge, Eisenwaren und Werkzeuge, Badeinrichtungen und

-ausstattung, Sanitär, Fliesen, Rollläden, Gitter, Rollos, Markisen, Holz / Naturhölzer
 Zimmer-, Beet-, Balkonpflanzen, Außenpflanzen, Pflege- und Düngemittel, Erde, Torf,

Gartengeräte, Gartenmöbel, Gartenkeramik / Pflanzengefäße, Gartenhäuser, Rasenmäher,
Zäune

 Kinderwagen, Kindersitze
 Kfz- / Motorradzubehör, Reifen
 Sportgroßgeräte (ohne Fahrräder und Fahrradzubehör), Campingartikel, Boote und Zubehör

§ 2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
(1) Es gelten die in der Nutzungsschablone angegebenen Werte als Obergrenze.

(2) Eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche durch die Grundflächen von Anlagen zur Erzeugung
von Strom und Wärme aus solarer Strahlungsenergie und Windenergie ist nicht zulässig.

(3) Bestimmung des Höhenbezugspunktes
Unterer Bezugspunkt der Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen ist die Höhe von 96,20 m über
NHN im Höhenbezugssystem DHHN 2016 (Deutsches Haupthöhennetz 2016).

§ 3 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)
(1) Die Baugrenze darf durch untergeordnete Bauteile (z.B. Vordächer, Vorbauten) um bis zu 2 m

überschritten werden.

(2) Für das Sondergebiet wird eine abweichende Bauweise (mit der Bezeichnung) „a“ festgesetzt: Die
Gebäude sind mit einem seitlichen Grenzabstand zu errichten. Gebäudelängen größer als 50 m sind
zulässig.

§ 4 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)
(1) Untergeordnete Nebenanlagen außerhalb der Baugrenzen

Außerhalb der Baugrenzen können untergeordnete Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO
außerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft zugelassen werden, wenn sie eine bauliche Höhe von maximal 3,0 m nicht
überschreiten.

(2) Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

§ 5 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
(1) Auf der im Plan mit M 01 gekennzeichneten Fläche sind artenreiche halbruderale Gras- und

Staudenfluren zu entwickeln. Eine Düngung ist nicht zulässig. Eine Behandlung mit chemischen
Pflanzenschutzmitteln ist nicht zulässig. Zur Initialbegrünung sind eine gebietsheimische
trockenheitsresistente, kräuterreiche Rasenansaat für Biotopentwicklungsflächen (konventionelle
Ansaatstärke um 50 % reduziert) zu verwenden. Die Pflege hat extensiv, d.h. im 2-3-jährigen Turnus
zu erfolgen. Das Mähgut ist von der Fläche abzuführen. Gehölz- und Neophytenaufwuchs ist zu
unterbinden.

(2) Auf der im Plan mit M 02 gekennzeichneten Fläche sind geschlossene Gehölzpflanzungen aus
Bäumen (Solitäre, Stammumfang mindestens 14-16 cm) sowie aus Heistern (Höhe 200-250 cm) und
Sträuchern (mindestens 100-150 cm) aus Arten der Artenvorschlagslisten vorzunehmen. Je 150 qm
Pflanzfläche sind mindestens ein Laubbaum und 70 Sträucher zu pflanzen. Einmündungen und deren
Sichtdreiecke sowie Verläufe von ober- oder unteririschen Leitungen, sowie deren Schutzzonen sind
von der Gehölzbepflanzung auszunehmen.

(3) Innerhalb des Sondergebietes sind mindestens 4.250 m² als Rasen mit Einzelbäumen herzustellen,
wobei je angefangene 300 m² der Rasenflächen wenigstens ein großkroniger Laubbaum (StU 18-20
cm) zu pflanzen ist.

(4) Innerhalb des Sondergebietes sind mindestens 4.000 m² der Flachdächer mit einer extensiven
Dachbegrünung mit einer belebten Substratschicht von mindestens 10 cm Dicke, mit
Regenwasserstau in der Dränschicht und ohne zusätzliche Bewässerung anzulegen, zu pflegen und
dauerhaft zu erhalten. Die Anordnung von PV-Modulen ist in dieser Fläche nicht zulässig.

(5) Je angefangene 5 oberirdische, nicht überdachte Pkw-Stellplätze ist ein großkroniger Laubbaum
(Hochstamm, 4 x v., Stammumfang 18-20 cm) entsprechend der Artenvorschlagsliste A zu pflanzen
und zu erhalten. Abgänge sind mit gleichwertigen Bäumen zu ersetzen. Pro Baum sind gemäß den
Empfehlungen der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL)
mindestens 12 m³ Wurzelraum und eine Pflanzgrubentiefe von 1,5 m vorzusehen. Die Bäume sind
gegenüber Beschädigungen durch Fahrzeuge zu sichern. Die Bäume der Stellplatzbegrünung können
nicht auf die Festsetzung § 5 (2) angerechnet werden.

(6) Auf der im Plan mit CEF 1 gekennzeichneten Fläche ist ein Ersatzhabitat für Feldlerchen anzulegen.
Auf der Fläche ist eine Mischung von Buntbrache-Streifen (Blühstreifen als Bruthabitat) und
Schwarzbrache-Streifen (als Nahrungshabitat) im Verhältnis von ca. 3:1 anzulegen und fachgerecht
zu pflegen.

(7) Pkw-Stellflächen sind mit wasserdurchlässigem Material mit einem Abflussbeiwert von maximal 0,5 zu
befestigen.

§ 6 Artenvorschlagslisten
Nicht abschließende Vorschlagslisten zur Gehölzverwendung
Die Pflanzqualitäten sind verbindlich.

Artenvorschlagsliste 1: „Flächige Baum- und Strauchpflanzungen“
Bäume
Mindestqualität: Hochstamm, 3xv, mB, STU 14-16 cm
Botanischer Name Deutscher Name
Acer platanoides  Spitzahorn (in Sorten)
Acer campestre  Feld-Ahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Fagus sylvatica Rotbuche
Malus domestica  Kulturapfel
Malus spec. Apfel
Pinus sylvestris Wald-Kiefer
Prunus avium  Vogelkirsche
Prunus domestica  Pflaume/ Hauszwetschge
Prunus spec.  Kirsche (in Sorten)
Pyrus communis Kulturbirne
Pyrus pyraster Wildbirne
Quercus petraea Traubeneiche
Quercus robur Stieleiche
Sorbus aria Echte Mehlbeere
Tilia cordata Winter-Linde
Tilia platyphyllos Sommer-Linde
Ulmus carpinifolia / minor Feld-Ulme

(1) Verwertung des Bodenaushubs
Bodenaushub soll innerhalb des Plangebietes verbracht werden, soweit dies technisch möglich ist.
Bodenaushub der nicht innerhalb des Plangebietes verbracht werden kann, ist nach § 4 KrW/ AbfG in
der derzeit gültigen Fassung vorrangig stofflich zu verwerten. Ein Einbringen von Bodenaushub in die
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 25 BauGB festgesetzten Grundstücksbereiche ist unzulässig. Die
einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zum Bodenschutz (Bundesbodenschutzverordnung
(BBodSchV), Bundesbodenschutzgesetz BBodSchG, Gewerbeabfallverordnung GewAbfV, DIN 19731
– Bodenbeschaffenheit-Verwertung von Bodenmaterial, DIN 18915) sind einzuhalten. Während der
Bauzeit ist eine Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) zu gewährleisten.

(2) Kultur- oder erdgeschichtliche Bodenfunde oder Befunde
Gemäß § 20 DSchG hat derjenige, der Bodendenkmäler entdeckt oder findet, dies unverzüglich der
Denkmalfachbehörde anzuzeigen. Die Anzeige kann auch gegenüber der Gemeinde oder der unteren
Denkmalschutzbehörde erfolgen; diese leiten die Anzeige unverzüglich der Denkmalfachbehörde zu.
Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveränderten
Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen.
Die Landesdenkmalbehörde und die von ihr Beauftragten sind berechtigt, bewegliche Funde zu
bergen und vorübergehend in Besitz zu nehmen. Besteht besonderes öffentliches Interesse, so muss
eine Grabung zugelassen werden. Dadurch ist sichergestellt, dass beim Fund die archäologischen
Belange berücksichtigt werden.

(3) Pflege der Grünflächen
Auf der im Plan mit M01 gekennzeichneten Fläche ist das Mähgut von der Fläche abzuführen. Eine
Düngung ist nicht zulässig. Eine Erneuerung der Grasnarbe durch Umbruch ist nicht zulässig. Eine
Behandlung mit chemischen Pflanzenschutzmitteln ist nicht zulässig.

(4) Artenschutz
Vor Baubeginn sind die Baufelder dahingehend zu kontrollieren, ob potenziell vorkommende
planungsrelevante Arten wie (z.B. Brutvögel, Reptilien, Feldhamster) im Gebiet vorhanden sind. Die
im Umweltbericht im Einzelnen aufgeführten Maßnahmen zur artenschutzrechtlichen Konfliktlösung
sind Bestandteil dieses Hinweises und bei der Inanspruchnahme von Flächen, sowie
Baumaßnahmen jeglicher Art einschließlich Baufeldräumung zwingend zu beachten. Die Umsetzung
der Maßnahmen wird vor Ort durch fachlich qualifizierte Personen begleitet. Während der gesamten
Bauphase ist eine Umweltbaubegleitung vorzusehen. Diese kontrolliert und begleitet als sach- und
fachkundige Person die geplanten artenschutzrechtlichen Maßnahmen und fungiert als unabhängige,
fachliche Beratung der am Bau Beteiligten.

(5) Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF 1)
Die vorgezogene Ausgleichsmaßnahme im Sinne des § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG und zur Wahrung
der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität ist vor Baubeginn funktionsfähig herzurichten.

(6) Ausführung der Außenbeleuchtung
Als Außenbeleuchtung sind nur insektenschonende Leuchtentypen mit geschlossenem,
insektendichtem Gehäuse zulässig. Die Beleuchtung ist nach oben und seitlich abzuschirmen und in
Richtung Geltungsbereichsrand abzublenden. Der Lichtstrahl ist senkrecht nach unten zu richten. Die
insektenschonende Außenbeleuchtung ist im gesamten Geltungsbereich zu verwenden. Die
Lichtpunkthöhe beträgt maximal bis 8,00 m über Grund. Die Außenbeleuchtung ist im Nachtzeitraum
(von 22:00 – 6:00 Uhr) abzuschalten. Ausgenommen hiervon sind sicherheitsrelevante Bestandteile
der Beleuchtungsanlagen.

(7) Kampfmittel
Innerhalb der mit „XO“ gekennzeichneten Fläche besteht ein Vorbehalt auf Kampfmittel. Im Zuge von
Baumaßnahmen und Erdbewegungen ist eine Bauaushubkontrolle durch eine Kampfmittelfachfirma
durchzuführen.
Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.)
gefunden werden, ist umgehend der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landesamtes für
Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) - Regionaldirektion
Hameln-Hannover oder die zuständige Polizeidienststelle oder der Fachdienst "Sicherheit, Recht und
Ordnung" zu benachrichtigen.

Sträucher
Mindestqualität; vStr., Höhe 100-150 cm
Botanischer Name  Deutscher Name
Berberis vulgaris Berberitze
Cornus mas Kornelkirsche
Cornus sanguinea Roter Hartrigel
Corylus avellana Haselnuss
Cytisus scoparius Besenginster
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen
Ligustrum vulgare Liguster
Prunus spinosa Schlehe
Ribes rubrum Johannisbeere
Rhamnus cathartica Echter Kreuzdorn
Rosa canina Hundsrose
Rosa rubiginosa Wein-Rose
Salix caprea Sal-Weide
Salix rosmarinifolia Lavendel-Weide
Salix purpurea Purpur-Weide
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Viburnum lantana Wasser-Schneeball
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball

Artenvorschlagsliste 2: „Stellplatzbegrünung“
Bäume
Mindestqualität: Hochstamm, 4xv, mB, STU 18-20 cm
Botanischer Name  Deutscher Name
Acer campestre Feld-Ahorn
Fraxinus excelsior Esche
Acer platanoides Spitzahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Quercus petraea Traubeneiche
Quercus robur Stieleiche
Prunus avium Vogel-Kirsche
Prunus padus Traubenkirsche
Sorbus aria Mehlbeere
Sorbus aucuparia Eberesche
Sorbus domestica Speierling
Tilia cordata Winterlinde

sowie die Arten der GALK-Straßenbaumliste

Artenvorschlagsliste 3: „Nicht überbaubare Grundstücksflächen“
Bäume
Mindestqualität: Hochstamm, 3xv, mB., STU 14-16 cm
Botanischer Name Deutscher Name Bemerkung
Acer platanoides  Spitzahorn (in Sorten) heimisch

Acer campestre  Feld-Ahorn  heimisch

Carpinus betulus Hainbuche heimisch
Fagus sylvatica Rotbuche heimisch
Fraxinus excelsior Gemeine Esche heimisch
Malus domestica  Kulturapfel  heimisch

Malus spec. Apfel heimisch

Pinus sylvestris Wald-Kiefer heimisch

Prunus avium  Vogelkirsche  heimisch

Prunus domestica  Pflaume/ Hauszwetschge  heimisch

Prunus spec.  Kirsche (in Sorten)  heimisch

Pyrus communis Kulturbirne heimisch

Pyrus pyraster Wildbirne  heimisch
Quercus petraea Traubeneiche heimisch
Quercus robur Stieleiche heimisch
Sorbus aria Echte Mehlbeere heimisch

Tilia cordata Winter-Linde heimisch
Tilia platyphyllos Sommer-Linde heimisch
Ulmus carpinifolia / minor Feld-Ulme heimisch

Örtliche Bauvorschriften

§ 7 Örtliche Bauvorschrift über die Dachform (§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 84 Abs. 3 NBauO)
(1) Der Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschrift über die Dachform umfasst den Geltungsbereich des

Bebauungsplanes (§ 84 Abs. 3 Niedersächsische Bauordnung  (NBauO)).

(2) Im Sondergebiet sind nur Flachdächer, d.h. Dächer mit einer Neigung von weniger als 15 Grad
zulässig.

(3) Ordnungswidrig nach § 80 Abs. 3 NBauO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Festsetzungen
dieser örtlichen Bauvorschrift über die Dachform zuwiderhandelt. Ordnungswidrigkeiten können mit
einer Geldbuße bis zu 500.000 Euro geahndet werden.


